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ablehnen, kann sich eins hohnlachen. Jedem seine Griinde, sein eigener
Narr zu sein und Narren zu machen!

Forderung ist dann «wirksam», wenn der Geforderte die Forderung in
seine Art Arbeit umsetzen kann. Aber selbst wenn das nicht gelingt:
«Unwirksame» Forderung gibt es nicht. Es kann nicht genug Forderung
und Geforderte geben. Kommet her zu mir, ihr Geldbeladenen! Es sei
denn, ich hétte es plotzlich nicht mehr nétig. Dann geht zu denen, die es
noch notig haben! Es sei denn, eines Tages habe es niemand mehr notig,
weil es den Schriftstellern endlich gelungen ist, mehr Lohn fiir ihre Arbeit
durchzusetzen.

Seit einiger Zeit versuchen sie in Westdeutschland — wach geworden -
solch gute fette Trdume als wirkliche Butter aufs tédgliche Brot hiniiber-
zuretten. In der Schweiz sind meist nur noch die Schriftsteller zum alljahrlich
wirkungsloseren Traktandenplausch oder -gerangel organisiert, die keine
sind. Wer hierzulande zumindest Schriftsteller heissen will, hat ndmlich
seinen althergebrachten hermetischen Verein. Wer Schriftsteller und dem-
zufolge draussen an der frischen Luft ist, sollte zwar nichts Hermetisches,
aber wenigstens eine Art Unterstand haben, sagen wir: eine Gewerkschaft.
Buchstabieren wir jetzt aber ganz schnell zuriick: wenigstens die Moglich-
keit, bei einer Gewerkschaft als Hintersasse auf Zeit unterschliipfen zu
konnen. Gibt es aber nicht, und nicht nur bei den Schriftstellern. Wir sind
hier in der Schweiz.

Aber solche Trdume soll man trdumen. Ausgiebig und eindringlich.
Besonders als Schriftsteller.

Denn, wie jetzt mehrmals gesagt, Schriftsteller sind ja solche Narren.

Ob sie’s wohl wahrhaben wollen?

Vielleicht nicht. Sind doch solche Narren!

WILLY ROTZLER
Lasst sich Kunst 6ffentlich pflegen?

I

Es ist eine Binsenwahrheit, dass iiber Jahrtausende praktisch alle Kunst
Auftragskunst war und dass die weltlichen und geistlichen Machttriger —
im Abendland Adel und Kirche — zugleich die wichtigen Trager oder Patrone
der Kultur und damit der Kunst waren. Ebenso bekannt ist, wie mit dem
Entstehen und Wachsen der Stddte in Europa seit dem Hochmittelalter
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politisch, wirtschaftlich und kulturell das Biirgertum sozusagen als eine
dritte Kraft neben Kirche und Feudalismus erstarkte. Aus einer selbst-
bewussten Haltung heraus und oft mit einem Schuss Anti-Tendenz formierte
sich eine «biirgerliche Kultur», in der handwerkliches und kaufménnisches
Element sich von Fall zu Fall in anderer Weise mischten. Auch in stddtisch-
biirgerlichen Verhéltnissen aber blieb die Kunst weitgehend Auftragskunst.
Sie diente gesamtstiddtischer oder ziinftischer Reprisentation, in starkem
Masse auch der grossbiirgerlichen Selbstdokumentation. Und sogar da, wo
Kunst im wahren Sinne «verbiirgerlichte», wie im holldndischen 17. Jahr-
hundert, blieb sie, wirtschaftlich gesehen, «Bedarfsproduktion».

Vielleicht darf man sagen, dass die biirgerliche Kultur, wie sie sich iiber
einige Jahrhunderte hin in den mehr oder weniger autonomen Stadtorganis-
men entwickelt hat, die Muster fiir das kulturelle Verhalten der spiteren
demokratischen Staaten vorgepridgt hat. Es wire aber ein Irrtum zu glau-
ben, dass «der Staat», wie er sich im 19. Jahrhundert entwickelte, einfach
die Rolle iibernehmen konnte, die einst Kirche und Adel und dann stidti-
sches Zunftwesen und Grosskaufmannstum (oder Patriziat) als Patrone der
Kunst gespielt hatten. Die Schwierigkeiten liegen beim Staat, bei der
Gesellschaft und bei der Kunst.

Parallel zur Demokratisierung (oder Verbiirgerlichung) der Gesellschaft,
fiir welche die Franzosische Revolution bloss das weithin hérbare Signal
gab, verdndert sich auch das Verhiltnis des Kiinstlers und der Kunst zur
Gesellschaft. Seiner traditionellen Auftrige und Aufgaben beraubt, isoliert
sich der Kiinstler, setzt sich von der Gesellschaft ab, ja igelt sich ein. Als
Aussenseiter ohne Charge macht er Gebrauch von der neuen Freiheit, die
ithm als Individuum gegeben ist, und zugleich trigt er schwer an dieser
Erfahrung, dass er keine Funktion in der Gesellschaft mehr zu erfiillen hat.
Er wird nun, dies ein Hauptmerkmal im Verhiltnis von Kiinstler und
Gesellschaft seit dem 19. Jahrhundert, sein eigener Auftraggeber. In einem
gesellschaftlichen Vakuum gehorcht er nur dem eigenen Gewissen, ringt
um die Bewiltigung der Probleme, die «sich» ihm stellen, die er sich stellt.
Das fiihrt — kiinstlerisch — zu einer Akzeleration der Stilentwicklungen, wie
sie in der Malerei besonders deutlich wird. Wirtschaftlich treibt der Weg-
fall der traditionellen Triger und Auftraggeber der Kunst den einzelnen
Kiinstler in eine oft tragische Situation. Zur psychischen Belastung, von der
Zeitgenossenschaft in seinem gestalterischen Ringen «nicht verstanden» zu
werden, kommt die materielle Schwierigkeit, fiir das nur aus innerem Zwang,
aber fiir keinen Bedarf Geschaffene Abnehmer zu finden. Dass Van Gogh
zu seinen Lebzeiten kaum ein Bild verkauft hat, ist nur ein Extremfall
dieser «Kiinstlerschicksale».

Was im Laufe des 18. Jahrhunderts, vor allem in Frankreich mit den
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«Salons», angefangen hatte, wird nun immer mehr und iiberall zu einer
Notwendigkeit: der Kiinstler muss mit seinen Werken auf den Markt, auf
die Offentliche Ausstellung gehen. Das 19. Jahrhundert ist das Zeitalter der
Entwicklung des «offentlichen» Ausstellungswesens — und zugleich der
Etablierung des privaten Kunsthandels als Umschlagplatz fiir die Uber-
produktion der Ware Kunst. Die Institution der kollektiven Ausstellungen
mit ihrem gelegentlich prononcierten Wettbewerbscharakter liess auch den
organisatorischen Zusammenschluss der Kiinstler notwendig werden. Uber-
all bildeten sich Kiinstler-Vereinigungen, wobei das alte ziinftische Muster
der Malergilden ebenso beispielgebend sein konnte wie vielerlei Formen
berufsstandischer Zusammenschliisse von Arbeitgebern und Arbeitnehmern
im selben 19. Jahrhundert.

Durch die Institution der 6ffentlichen Kunstausstellung und - in begrenz-
terem Mass — durch das Angebot des privaten Kunsthandels wurde die
demokratische Gesellschaft mit der Existenz einer autonomen zeitgendssi-
schen Kunstproduktion konfrontiert. Es konnte sich ein « Kunstgespriach»
entwickeln, in der Presse eine «Kunstkritik» etablieren. Mindestens in
stadtischen Verhéltnissen bildete sich allméhlich die Vorstellung einer «gesell-
schaftlichen Funktion» der Kunst heraus. Wie weit aber die Bedeutung von
Kunst im Gesellschaftsganzen reicht, war eine Frage des Bildungsstandes
des Einzelnen; «Kunstforderung» blieb mehr oder weniger private Lieb-
haberei, konditioniert vom individuell abgestuften Verstindnis fiir die
gestalterischen Anliegen der zeitgendssischen Kunst und von der Bereit-
schaft (wie den materiellen Moglichkeiten), als Kdufer von Kunst zu pri-
vatem Gebrauch am Kunstleben titigen Anteil zu nehmen. Dabei konnte
solches privates Mézenatentum mit sporadischen Schenkungen, Stiftungen
oder Vermichtnissen wenigstens partiell Aufgaben einer «offentlichen
Kunstpflege» {ibernehmen.

II

Fiir demokratische Staatswesen wie den schweizerischen Bundesstaat von
1848 war die Einsicht, dass Kunst notwendigerweise zum Leben der Gesell-
schaft, der demokratischen Gemeinschaft gehort, zundchst keineswegs zwin-
gend. Schon gar nicht die Einsicht, dass in der Kunst wie in anderen kultu-
rellen Aktivititen ein Zeitalter, eine Gesellschaft sich auf die reinste,
sublimste Art darstellt. Kunst hatte fiir den Staat nur dort Interesse und
ihre «Aufgabe», wo es darum ging, vaterlindisches Gedankengut in sym-
bolischer oder allegorischer Form sichtbar zum Ausdruck zu bringen. Das
aber war kaum mehr als ein spérlicher Abglanz einstiger fiirstlicher Macht-
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reprasentation durch das Mittel der Kunst. Es bedurfte in der Schweiz des
intensiven und wiederholten Anstosses von seiten der Kiinstler, um iiber-
haupt ein Verstindnis dafiir zu wecken, dass die Pflege und Forderung der
Kunst (der lebenden Kunst und nicht nur der historischen Kunstdenkmaéler
und vaterldndischen Altertiimer) in einem demokratischen Staatswesen
auch eine Aufgabe der «Offentlichen Hand» ist. Bei der foderalistischen
Struktur der Schweiz waren — und sind vielfach bis heute — die Verhéltnisse
im Gegensatz zu zentralistisch organisierten Staaten mit ihren Metropolen
insofern schwierig, als sich die Kantone die Selbstdndigkeit und Hoheit in
allen Fragen der Kultur und des Erziehungswesens vorbehalten hatten. Der
alte Satz: «Dem Bund die Kanonen, den Kantonen die Kultur» spiegelt
pointiert die Auffassung, wie sie der Bundesverfassung zugrunde liegt.

Es war die temperamentvolle personliche Initiative des Malers Frank
Buchser, die schliesslich zum «Bundesbeschluss betreffend die Forderung
und Hebung der schweizerischen Kunst» vom 22. Dezember 1887 gefiihrt
hat. Bis dahin waren fast alle Massnahmen zur Forderung der Kunst der
privaten Initiative kunstliebender Biirger entsprungen. Sie hatten sichtbare
Gestalt in Form von Stiftungen und Griindungen lokaler Kunstvereine, im
Idealfall mit eigenen Ausstellungs- und Sammlungsrdumen, gefunden. Mit
dem Bundesbeschluss von 1887 (und seinen stets wieder notwendig gewor-
denen Ergéinzungen und Ausweitungen) erhielt der Bundesrat erstmals die
Moglichkeit, ja den Auftrag, nicht nur mit sporadischen Subventionen pri-
vate Initiativen (vor allem des Schweiz. Kunstvereins) zu unterstiitzen, son-
dern sich selbst aktiv und wirkungsvoll an Bestrebungen der Kunstfor-
derung zu beteiligen. In diesem Begriff der «Beteiligung» schwingt das
sorgsame Bemiihen mit, die Autonomie der Gemeinden und die Hoheit der
Kantone auf kulturellem Gebiet zu respektieren und nur da handelnd ein-
zugreifen, wo es um Aufgaben geht, die ihrer Natur nach gesamtschwei-
zerischen Charakter haben. Dabei ist es im Prinzip bis heute geblieben. In
welcher Form sich die « Kunstpflege des Bundes seit 1887» entwickelt hat,
findet sich vorziiglich dargestellt in einem Rapport, den Paul Hilber fiir den
Katalog der gleichnamigen Ausstellung im Kunstmuseum Luzern 1943
zusammengestellt hat. Es wire hochst wiinschenswert, dass die seitherigen,
von Jahr zu Jahr nicht nur finanziell gewachsenen Leistungen der eidge-
ndssischen Kunstpflege in der gleichen systematischen Weise publiziert
wiirden.

III

Offentliche Kunstpflege setzt sich in der Schweiz aus Aktivitdten des Bundes,
der Kantone und der Gemeinden zusammen. Die einzelnen Kantone sind
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zu sehr verschiedenen Zeitpunkten und in hochst unterschiedlichem Umfang
zur Einsicht in ihre kulturellen Verpflichtungen gekommen. Dadurch be-
stand von Anfang an gerade in Fragen der Kunstpflege ein gewisses Gefille
von Kanton zu Kanton, das heute noch keineswegs aufgeschiittet ist und
durch unterschiedliche geschichtliche Gegebenheiten, Grosse, Bevolkerungs-
struktur, wirtschaftliche Verhiltnisse, Finanzkraft und andere Faktoren
bestimmt ist. Ahnliches gilt fiir die Gemeinden, die — wenigstens bis vor
kurzem - nur soweit eine namhafte Kunstpflege betreiben konnten, als sie
eigentliche Stadtgemeinden waren und sozusagen «historische Verpflich-
tungen» als mehr oder weniger bedeutende Zentren eines kulturellen Lebens
hatten. Gerade auf kommunaler Ebene liegt, in kleineren Kantonshaupt-
stddten, anderen dlteren Stadtorganismen oder erst in jiingster Zeit zu
Stadtrang aufgestiegenen Orten, die Betreuung kultureller Aktivitdten noch
vorwiegend oder ausschliesslich in den Hinden Einzelner oder kultureller
Vereinigungen. In vielen kleineren, zum Teil sogar dérflichen Ortschaften
sind auch, aus der Initiative kunstfreudiger Kreise, kleine Kunstgalerien
entstanden, die zu Ortlichen, gelegentlich sogar weit ausstrahlenden Kunst-
zentren wurden und weniger einem Gewinnstreben als ideellen Beweggriin-
den entspringen. Es wire das Unkliigste, aus iibertriebenem «behordlichem
Ehrgeiz» in Sachen Kunstpflege solche privaten Initiativen zu konkurren-
zieren und dadurch zu lihmen. Aber wenigstens mehr Anerkennung und
tatkraftige Unterstiitzung «von oben» verdienten sie vielerorts.

Heute besitzen die meisten Kantone sogenannte «Kulturférderungs-
gesetze», die mindestens als Rahmen fiir die Entfaltung einer gewissen
Kunstpflege brauchbar sind. Dasselbe gilt fiir zahlreiche grossere stadtische
Gemeinden. Leider fehlt bis heute eine taugliche Ubersicht mit genauen
statistischen Unterlagen, die es erlauben wiirde, die Kunstpflege des Bundes
mit derjenigen der Kantone und der Gemeinden als ein Ganzes zu schen.
Es ist deshalb nicht moglich, Klarheit dariiber zu gewinnen, in welchem
Masse gesamthaft die «o6ffentliche Hand» ihrer Aufgabe nachkommt, die
zeitgenossische Kunst zu fordern. Eine in dieser Richtung zielende Umfrage
ist nun aber im Tun und soll in absehbarer Zeit zur Verfiigung stehen. Dem
Waunsch, ein vollstindiges Bild der 6ffentlichen Kunstpflege in der Schweiz
zu gewinnen, stellen sich Schwierigkeiten aller Art entgegen. So wickelt sich
ein grosser Teil der Kunstforderung, ndmlich die Ausstattung offentlicher
Bauten mit Kunst, auf eidgendssischer, kantonaler wie kommunaler Ebene
iiber die jeweiligen Baukredite ab, denn mindestens als Wunsch gilt die
Faustregel, dass ein Prozent der Bausumme fiir «kiinstlerischen Schmuck»
ausgeworfen werden sollte. Zu dieser Kategorie von « Dunkelziffern» kom-
men ganz andere: etwa die zum Teil betrichtliche kunstférdernde Tatigkeit
privatrechtlicher Stiftungen, die teils der Kontrolle und Mitsprache zustdn-
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diger BLhﬁrden unterstehen, teils vollstindig von diesen verwaltet werden,
aber in den ordentlichen Rechnungen nicht erscheinen.

Es ist, vorldufig, noch mehr zu vermuten als nachzuweisen, dass auf dem
Gebiet der Kunstpflege gewaltige Unterschiede von Stadt zu Stadt, von
Kanton zu Kanton bestehen. Unterschiede nicht etwa nur im finanziellen
Aufwand (bezogen jeweils auf das Volumen der Gemeinde- oder Staats-
rechnungen), sondern Unterschiede vor allem im Geist, aus dem heraus
Kunstpflege betrieben wird. Als Extreme stehen sich moglichst verschwie-
gene, ja geradezu «heimliche» Kunstpflege und stolze, selbstbewusste, viel-
fach auch hochst publizititsfreudige Kunstpflege gegeniiber. Im einen Fall
dominiert die Scheu, die Stimmbiirger auf Ausgaben fiir «unniitze» Dinge
aufmerksam zu machen, die sie mehrheitlich vielleicht ablehnen wiirden.
Im andern Fall iiberwiegt die Uberzeugung, dass der Stimmbiirger der kul-
turellen Verpflichtung der offentlichen Hand verstindig genug gegeniiber-
steht, um mit Interesse die freimiitige Rechenschaftsablage der mit der
Kunstpflege betrauten kommunalen oder kantonalen Instanzen zu ver-
folgen.

Die Unterschiede kénnen aber auch «temperamental» sein, bestimmt
vom Charakter der jeweiligen Bevolkerung und damit auch vom unter-
schiedlichen «Regierungsstil». Allein etwa der Vergleich der offentlichen
Kunstpflege in den — in diesem Sinne doch wohl vergleichbaren — Stédten
Ziirich und Basel zeigt, welche Extreme moglich sind. In Ziirich eher eine
punktuelle, phantasiereiche und diversifierte Kunstforderung, die der Tat-
sache Rechnung triagt, dass eine schwer iiberschaubare, heterogene, vielleicht
gar amorphe Bevolkerung immer wieder mit spektakuliren Unternechmun-
gen aktiviert werden muss. Im Stadtkanton Basel eine seit Jahrzehnten mit
grosser Umsicht und Konsequenz betriebene, ausgewogene Kunstpflege,
die bewusst auf Neugier, Interesse am lokalen 6ffentlichen Leben und auf
weitgehendes Kunstverstdndnis bei der Bevolkerung zahlt. Als Institution,
die es erlaubt, 6ffentliche Kunstpflege transparent zu machen und - mutig
oder gelassen — der Kritik auszusetzen, ist nach wie vor der «Staatliche
Basler Kunstkredit», 1919 (!) ins Leben gerufen, ein exemplarisches Bei-
spiel. Jahr fiir Jahr wird in Form einer Ausstellung genau Rechenschaft
iiber alle Ankdufe, Auftrige, allgemeinen und eingeladenen Wettbewerbe
abgelegt und der oft leidenschaftlichen Kritik ausgesetzt, die von breiten
Pressepolemiken bis zu fasnichtlichen Verulkungen reicht.

Solche Divergenzen in der herrschenden Auffassung iiber Notwendig-
keit, Umfang und Methoden der offentlichen Kunstpflege, die sich mit der
foderalistischen Struktur und Vielgestaltigkeit der Schweiz erkldren lassen,
machen es schwierig, ein einigermassen klares Bild des Verhéltnisses von
Staat und Kunst in der Schweiz zu gewinnen, Mingel zu erkennen und
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etwa Forderungen aufzustellen. Allein etwa auf dem Gebiet der Zuerken-
nung von Stipendien an jiingere Kiinstler herrschen die unterschiedlichsten
Verhiltnisse: vorziiglich ausgebautem Stipendienwesen am einen Ort steht
vollstindiges Fehlen solcher tatkriftigen Aufmunterung am andern Ort
gegeniiber; und wo es solche Stipendienordnungen gibt, haben sie im einen
Fall rein karitativen, im andern aber rein qualitativen Charakter ...

IV

Offentliche Kunstpflege, sei es auf dem Niveau des Bundes, der Kantone
oder der Gemeinden, hat im Prinzip folgende, meist aus der historischen
Entwicklung heraus erwachsene Aufgabenbereiche: Stipendien an jiingere,
sei es in Ausbildung begriffene oder bereits selbstindig tdtige Kiinstler,
Zusicherung von «Werkjahren» an bereits ausgewiesene Kiinstler, verein-
zelt auch «Kunstpreise» als Konsekration eines kiinstlerischen Lebens-
werkes; grossen Umfang haben Ankiufe von Kunstwerken zur offentlichen
Aufstellung oder als kiinstlerischer Schmuck in Verwaltungsgebduden,
Schulen, Spitdlern und anderen Bauten in 6ffentlichem Besitz angenommen;
dazu gehéren manchenorts Ankédufe zur, meist leihweisen, Abgabe an Ort-
liche Kunstsammlungen; weiter kommen dazu Direktauftrage fiir die Aus-
filhrung grosserer Offentlicher Kunstwerke, allgemeine oder beschrinkte
Wettbewerbe fiir kiinstlerische Gestaltungen vor allem im Zusammenhang
mit Neubauten; verschiedentlich gilt die Durchfiihrung oder Unterstiitzung
Ortlicher oder regionaler Ausstellungen als Verpflichtung. An einzelnen Orten
stellt die Verwaltung der ansidssigen Kiinstlerschaft zu giinstigen Bedingun-
gen und unabhiingig von Ausstellungsinstituten wie vom privaten Kunst-
handel stdndige Ausstellungsgelegenheiten bereit; Ziirich ging hier mit der
stddtischen «Kunstkammer zum Strauhof» beispielgebend voran. Und
wiederum in Ziirich ging die stiddtische Kunstpflege neuerdings soweit, fiir
Ziircher Kiinstler eine Ausleih- und Verkaufsorganisation — «Ars ad
interim» — einzurichten, die sich bereits in die Nédhe privatwirtschaftlicher
kommerzieller Kunstvermittlung begibt. Eine andere, heute besonders
dringende Aufgabe gerade lokaler Kunstforderung ist erst an wenigen Orten,
und auch da noch keineswegs in geniligendem Umfang, wahrgenommen:
die Beschaffung geeigneter und vor allem fiir den jiingeren Kiinstler finan-
ziell tragbarer Ateliers und Atelierwohnungen.

Die Kunstpflege des Bundes konzentriert sich nach der geltenden, nur
in den finanziellen Leistungen den heutigen Verhéltnissen besser ange-
passten Verordnung von 1924 auf die — beim heutigen Ausstellungsboom
unaktuelle — Veranstaltung nationaler Ausstellungen und die - wichtige -
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Beteiligung der Schweiz an auswirtigen Kunstausstellungen; auf den
Ankauf oder die Bestellung von Werken schweizerischer Kiinstler; auf die
seit langem eingestellte, vielleicht aber wieder aktueller werdende Errich-
tung Offentlicher monumentaler Kunstwerke; weiter auf die Gewadhrung
von Stipendien oder Preisen an — wie es heisst — «tiichtige Kiinstler»;
schliesslich auf die Unterstiitzung anderer «im allgemeinen Interesse des
Landes liegender Bestrebungen zur Forderung und Hebung der bildenden
Kiinste». Gerade dieser letzte Paragraph gibt dem mit der Kunstpflege des
Bundes betrauten Eidg. Departement des Innern die Moglichkeit und die
Freiheit, auch bei unerwartet sich stellenden, neuartigen Aufgaben wirkungs-
voll zu handeln.

Im Vordergrund — und auch im Rampenlicht — dieser Kunstpflege des
Bundes, die von einem Fachgremium mit beratender Funktion, der Eidg.
Kunstkommission, begutachtet wird, stehen einmal die alljahrlich auf Grund
einer Ausschreibung verlichenen Eidg. Kunststipendien an Kiinstler unter
40 Jahren. Von derzeit rund 300 Einsendern erhalten jeweils rund 30 ein
Stipendium in Héhe von maximal Fr. 5000. Wahrend in den Augen der
Beteiligten und einer weiteren Offentlichkeit diese Stipendien den Charakter
einer Auszeichnung, ja gar eines Preises haben, will sie der Gesetzgeber aus-
driicklich als eine Beihilfe fiir die berufliche Weiterbildung verstanden
wissen. Als zweites steht im Vordergrund die Beteiligung der Schweiz an
offiziellen internationalen Kunstausstellungen. Neben die einst dominie-
rende Biennale von Venedig sind in jiingerer Zeit zahlreiche dhnliche Unter-
nehmungen auf allen Kontinenten getreten: Sao Paulo, Paris, Tokio usw.
Hier stellt sich jeweils nicht nur die Frage, wo eine Beteiligung sinnvoll ist,
sondern die viel schwierigere, welche Gesichtspunkte eine solche Beteiligung
bestimmen sollen. « Schweizerische Gesichtspunkte» sind hier an den Stré-
mungen auf der internationalen Kunstszene zu messen, und es stellen sich
Probleme, die in den Rahmen einer eigentlichen « Kunstpolitik» gehdren.

Nicht Aufgabe der eidgenossischen Kunstpflege ist die Durchfiihrung
schweizerischer Kunstausstellungen im Ausland. Hier findet eine Abgren-
zung gegen die Tétigkeit der Stiftung Pro Helvetia statt, deren eine Aufgabe
— wie an anderer Stelle ausgefiihrt wird — die Werbung fiir schweizerisches
Gedanken- und Kulturgut im Ausland bildet. Einen wichtigen, wenn auch
weniger in Erscheinung tretenden Bestandteil der Kunstpflege des Bundes
bilden die Ankdufe zum Schmuck bundeseigener Bauten, insbesondere
auch der Domizile unserer diplomatischen Vertretungen. Diese Ankédufe
bewegen sich von bescheidenen graphischen Blittern zum Wandschmuck
von Biiros bis zu Auftrigen oder Wettbewerben fiir grossere baukiinstleri-
sche Arbeiten. Gerade das letzte bietet dem Bund die Mdglichkeit, nicht
nur materiell Kiinstler aus allen Landesteilen zu fordern, sondern stimu-
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lierend auf die Kunstpflege in Kantonen und Gemeinden zu wirken, sind
doch Bauten des Bundes iiber das ganze Land verteilt.

Soweit dieses summarische Panorama der Offentlichen Kunstpflege auf
den verschiedenen Ebenen. Es liesse sich mit mancherlei « Erfolgsmeldungen »
garnieren, die Fehlschlige, Mingel und Liicken mindestens einigermassen
wettmachen. |

\Y%

Nun steht 6ffentliche Kunstpflege in weitestem Sinne aber vor Problemen,
die sich einerseits aus dem eigenartigen Verhiltnis von «Staat und Kunst»,
anderseits aus der Entwicklung der Kunst selbst und ihrer Rezeption in der
Offentlichkeit ergeben. Zum ersten Punkt darf hier auf den Vortrag « Der
moderne Staat und die Kunst» verwiesen werden, den Prof. Karl Schmid
im Sommer 1968 auf einer Tagung iiber « Gegenwartskunst und Staat» in
Wengen gehalten hat (verdffentlicht in: Karl Schmid, Schwierigkeiten mit
der Kunst, Schriften zur Zeit, 30, Artemis, Ziirich). Diese Ausfiihrungen
gelten, in durchaus personlicher Prigung, dem «&usserlich durchaus geord-
neten, gleichzeitig aber unklaren, unartikulierten Verhédltnis zwischen Staat
und jetzt entstehender Kunst». Karl Schmid legt, unter Berufung auf die
entsprechenden Bemerkungen in Jacob Burckhardts « Weltgeschichtlichen
Betrachtungen» dar, warum dem Staat die Kunst Schwierigkeiten bereitet,
warum gerade in unserem Staat, der sozial, gerecht, fiir die Wohlfahrt
besorgt ist, die Kunst ein unbequemes, schwer verdauliches Ding ist. Es
fehlen diesem Staat, der ein Rechtsstaat, ein Sozialstaat, ein Wohlfahrts-
staat ist und sein will, zwei wesentliche Triebfedern fiir die Forderung
(und damit Bliite) der Kunst: einerseits will er nicht Macht demonstrieren,
wie die Kunstpatrone von einst, anderseits ist er so ordentlich, niichtern
und zielstrebig zweckhaft, dass er auch fiir die Freude, diese nutzlose und
unseridse Regung, wenig Platz hat. Deshalb, so meint Karl Schmid, diese
Lustlosigkeit, wenn der Staat vor der Aufgabe steht, sich mit Kunst zu
befassen, deshalb auch die stark karitative Komponente in der Kunst-
forderung durch die 6ffentliche Hand, dieser Mangel an grossziigiger Ge-
bérde. Einen viel geeigneteren Triger der Kunst sieht Karl Schmid in der
Gesellschaft. « Nur zwischen ihr und den Kiinsten kann es ein fruchtbares,
lebendig-bewegliches Verhiltnis geben.» Und darum die Forderung: «Die
Gesellschaft sollte den Staat zwingen, dass er iiber die ihm aufgegebene
Unterstiitzung der Kunstinstitute hinaus ganz vor allem die Férderung der
Kiinstler durch die Gesellschaft fordert. »

Nun sieht Karl Schmid die Praxis der Kunstférderung durch die 6ffent-
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liche Hand doch wohl zu einseitig. Gewiss spielt das karitative Element
auf allen Ebenen eine betrdchtliche Rolle (und es ist in unserem Wohlfahrts-
staat wohl auch am leichtesten, unter solchem Titel Mittel fiir die Kunst-
forderung zu erhalten). Anderseits gewdhren gerade die doch nicht allzu
starren Spielregeln unseres demokratischen Systems ein relativ bewegliches
Eingehen auf Initiativen, Anregungen und Unternehmungen von Einzelnen
oder Gruppen, die nicht bloss ergebene Diener dieses Staates, sondern auch
selbstandig urteilende und zum Handeln bereite Repridsentanten einer
Gesellschaft sind. Und wenn heute viele, selbst ungewdéhnliche, der leben-
den Kunst dienliche Anregungen auf guten Boden fallen, in Réiten, bei
Behorden, bei den Funktiondren dieses Staates, so nicht bloss, weil dort
ein schlechtes Gewissen in Sachen Kultur das instinktive Nein auf der
Zunge zu einem mehr oder weniger herzhaften Ja werden ldsst.

Die Schwierigkeiten liegen, meine ich, nicht vor allem darin, dass der
Staat als «Pflicht-Mézen» etwas — ndmlich zeitgendssische Kunst — fordern
muss, was seinem Wesen nach gegen das gerichtet ist, was er verkorpert.
Die Schwierigkeiten liegen viel eher darin, dass zwischen der Gesamtheit
unseres Volkes, unserer demokratischen Gesellschaft und der nach vorwarts
strebenden Kunst eine Kluft besteht. Sie lidsst sich, wie eingangs angedeutet,
historisch begriinden. Sie ldsst sich aber auch damit erkldaren, dass der
Kunst stets ein elitdres Element innewohnt, das sie wenig geeignet macht,
Allgemeingut oder «Volks-Kunst» zu werden. Schliesslich besteht diese
Kluft nicht zuletzt deshalb, weil die Kunst — heute mehr denn je — eine
Verunsicherung anstrebt und charakteristischen Wesensziigen eines Volkes,
das auf moglichst weitgehende Sicherung und Ordnung bedacht ist, zuwider-
lauft. Hier, in diesem unbequem Fordernden der Kunst, liegen die Pro-
bleme und Schwierigkeiten der 6ffentlichen Kunstpflege. Die lebende Kunst
ldsst sich nur schwer im Sinne eines «allgemeinen Interesses» und Nutzens,
also eines Konsensus, offentlich féordern.

VI

Nur miihsam, vielerlei Anfeindungen und auch Riickschldgen ausgesetzt,
sucht Offentliche Kunstpflege zwischen Skylla und Charybdis sozusagen
ihren Weg. Es versteht sich, dass in einer Zeit, da alle Institutionen in
Frage gestellt werden, auch die zum Teil noch starren Formen der offent-
lichen Kunstpflege unter Beschuss geraten. Solche Kritik an lokalen, kanto-
nalen oder eidgendssischen Bemiihungen zur Forderung der zeitgendssi-
schen Kunst ist jedoch keineswegs einstimmig, vielmehr in entscheidenden
Punkten gegensétzlich.
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Wihrend etwa fortschrittliche junge Kiinstler, engagierte Sammler und
ernstzunehmende Kunstkritiker den bestehenden Institutionen eine riick-
schrittliche, zumindest laue, kompromisslerische Haltung vorwerfen, krei-
den die Ewig-Gestrigen, die allen aktuellen Tendenzen der Kunst aggressiv
feindlich gegeniiberstehen, den zustindigen Gremien, soweit diese sich auf-
geschlossen zeigen, verantwortungslose Verschleuderung offentlicher Mittel
fur Fragwiirdiges, Unverstdndliches, Absurdes an. Das geht bis zu Drohun-
gen: etwa der, bei nichster Gelegenheit die entsprechenden Kredite zu
kiirzen oder zu streichen.

Zwischen den Forderungen der Progressiven und denen der Regressiven
oder Retrospektiven ohne das Gesicht zu verlieren sich mit Anstand zu
behaupten, ist oft nicht einfach. Dies aus folgendem Grund: So richtig und
notwendig es zweifellos ist, mit allen Kréaften das zu férdern, was noch nicht
gesichert, noch nicht anerkannt ist, was erst im Werden ist und darum der
besonderen Forderung bedarf (nicht nur der materiellen), so sehr erhebt
sich die Gewissensfrage: Darf man in einer Demokratie die verfiigbaren
(bis heute noch zu geringen) Mittel fiir etwas aufwenden, das eine iiber-
willtigende Mehrheit ablehnt? Die leidige Tatsache, dass in wissenschaft-
lichen oder technischen Fachfragen die Allgemeinheit den Experten vertraut,
bei Fragen der Kunstpflege hingegen jedermann glaubt mitreden zu diirfen,
hilft keiner Kommission weiter.

Soll man darum in Fragen der Kunst die Demokratie abschaffen? Oder
soll 6ffentliche Kunstpflege nach dem Mund der riickschrittlichen Mehrheit
sprechen, einen «Durchschnittsgeschmack» zur Richtschnur nehmen und
die Forderung des Ungewohnten, vielleicht schockierend Neuen einem aus-
zubauenden wagemutigen privaten Mizenatentum tiiberlassen ?

Das wiare wohl kaum eine befriedigende Losung und vor allem nicht eine
Lésung im Sinne unserer Demokratie, die mit Recht und aus Uberzeugung
die Forderung der Kunst als eine Aufgabe der Offentlichen Hand sieht. Es
bleibt dabei: o6ffentliche Kunstpflege muss — aller Kritik von hinten zum
Trotz — zukunftsoffen sein, miisste es vielleicht noch mehr als bisher sein.
Aber die amtlich eingesetzten Kunstpfleger sollten wohl auch vermehrt
darauf dringen, dass ein elementares Verstindnis fiir Dinge der Kunst in
weiten Kreisen gefordert wiirde. Beispielsweise durch die Eingliederung
der Kunstbetrachtung, des Musischen iiberhaupt, schon in die Programme
der Volksschule.

Kunstforderung also durch eine allgemeine Kunsterziehung auf breiter
Basis und auf weite Sicht. Und dazu wiirde durchaus auch gehdren, die
erfreulichen wie die fragwiirdigen Leistungen Offentlicher Kunstpflege
offener, freimiitiger vorzulegen, transparenter zu machen, in die Diskussion
zu bringen. Und weiter wiirde dazu gehoren, Offentliche Kunstpflege in



140 FORDERER UND GEFORDERTE

vermehrtem Masse auch mit privater Kunstpflege, vor allem mit einer noch
sehr zu stimulierenden Kunstpflege durch Industrie und Wirtschaft zu
koordinieren. Wichtigste Voraussetzung dazu wiren allerdings entsprechen-
de Steuerprivilegien. Solche prospektive Kunstpflege kénnte dazu fiihren, die
nicht zu leugnenden Mingel zu beheben und die Interrelationen zwischen
Kunst, Gesellschaft und Staat zu vertiefen. Die Kunst selbst, die ihr Piede-
stal 1dngst verlassen hat, nach Integration im Leben ruft und in wachsendem
Mass an Prozessen, am geistigen Mittun der « Kunstempfianger» interessiert
ist, bietet Ansitze genug, dem Kiinstler neue Aufgaben im sozialen Raum
zu libertragen und die « Pflege» durch Impulse zu ersetzen.



	Lässti sich Kunst öffentlich pflegen?

